
  
 
  
  

ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN (AGB) 
der GS-Tech GmbH 
 
I. Allgemeines 
 
1. Wir kontrahieren ausschließlich auf Basis dieser 

allgemeinen Geschäftsbedingungen. Andere 
Geschäftsbedingungen gelten nur dann, wenn sie von 
uns schriftlich anerkannt sind. Sind wir 
Auftragnehmer, gilt die Erteilung des Auftrages, sind 
wir Auftraggeber, gilt die Annahme bzw. Ausführung 
des Auftrages als Anerkennung unserer 
Geschäftsbedingungen. 
Allgemeine Geschäftsbedingungen unserer 
Vertragspartner haben keinerlei Geltung.  
 

2. Sollten einzelne Bestimmungen dieser allgemeinen 
Geschäftsbedingungen unwirksam sein, so bleiben 
die übrigen Bestimmungen wirksam. Die unwirksame 
Bestimmung wird durch eine rechtlich zulässige 
Bestimmung ersetzt, die dem wirtschaftlichen Zweck 
der unwirksamen Bestimmung möglichst nahekommt 
und die redliche Vertragsparteien in Kenntnis der 



  
 
  
  

2. Mangels anderslautender Vereinbarung ist 
Erfüllungsort unser Firmensitz. Teillieferungen sind 
zulässig. Die Heranziehung von Subunternehmern zur 
teilweisen oder auch gänzlichen Ausführung des 
Auftrages ist jederzeit zulässig. 

 
3. Vereinbarte Liefertermine gelten nicht als Fixtermine. 

Zum Rücktritt wegen Verzugs ist der Kunde nur nach 
schriftlicher Setzung einer zumindest vierwöchigen 
Nachfrist mittels eingeschriebenen Briefs berechtigt. 
Schadenersatz wegen Nichterfüllung oder 
Verspätung ist nur bei grober Fahrlässigkeit oder 
Vorsatz möglich. Sofern ausdrücklich schriftlich eine 
Pönale vereinbart wurde, ist diese mit höchstens 5 % 
der Nettoauftragssumme insgesamt begrenzt. 

 
4. Unvorhergesehene, von uns nicht zu vertretende 

Lieferhindernisse (Streik, Ausfall von 
Materialanlieferungen, Unterbindung der 
Verkehrswege, Epidemien sowie darauf Bezug 
nehmende staatliche Maßnahmen oder sonstige Fälle 
von höherer Gewalt usw.) berechtigen uns zu einer 
Verlängerung der Lieferfrist um bis zu zwei Monate. 
Im Übrigen gilt nach Ablauf der so verlängerten 
Lieferfrist IV. 3.  mit der Maßgabe, dass eine etwaige 
Pönale zur Gänze entfällt. 

 
5. Der Kunde ist verpflichtet, vor Ort eine entsprechende 

(Stark)Strom- und Wasserversorgung auf seine 
Kosten sicherzustellen und die Kosten des 
Verbrauchs direkt zu übernehmen, wie er uns auch 
die für die Erfüllung des jeweiligen Auftrages 
notwendigen Lager- und Parkplätze unentgeltlich zur 
Verfügung zu stellen hat. Die Kosten für die allfällige 
Inanspruchnahme fremden Grundes trägt der 
Vertragspartner. 

 
6. a) Für den Fall, dass die Leistungserbringung durch 

Ereignisse verzögert wird, die nicht von uns zu 
vertreten sind, insbesondere wenn Vorleistungen des 
Kunden oder Dritter nicht im vereinbarten Umfang 
fertig gestellt sind, sind wir für die Dauer der 
Behinderung von der Verpflichtung zur 
Leistungserbringung befreit, ohne dass dem 
Vertragspartner hieraus ein Rücktrittsrecht, ein 
Schadenersatz oder ein sonst wie immer gearteter 
Anspruch gegen uns zusteht. 

b) Unterbleibt die Ausführung des Werkes aus Gründen, 
die unserem Kunden zuzurechnen sind, sind wir 
unbeschadet der Geltendmachung darüber 
hinausgehender Ansprüche insbesondere (§ 1168 
ABGB) berechtigt, die gesamten Materialkosten, die 
Kosten der bisherigen Arbeitsleistung sowie einen 
Anteil von 30% der gemäß dem Auftrag 
voraussichtlich noch zu erbringenden Arbeitsleistung 
in Rechnung zu stellen. 

c) Ist die Leistungserbringung zum Teil oder auch 
gänzlich unmöglich, ohne dass dies uns oder unserem 
Kunden zuzurechnen ist, so sind wir berechtigt, den 
tatsächlichen bisherigen Materialaufwand samt 
Barauslagen und die tatsächlich erbrachte 

Arbeitsleistung in Rechnung zu stellen. 
 

7. Der Kunde hat dafür Sorge zu tragen, dass er oder ein 
Vertreter die Lieferung übernimmt. Die Ware ist bei 
Ablieferung auf Vollständigkeit zu überprüfen. 
Beschädigte Verpackungen, Kratzer, Druckstellen, 
Dellen, Abschürfungen etc. sind bei nicht vollständig 
und unbeschädigt verpackter Ware sofort bei 
Ablieferung bei sonstigem Anspruchsverlust zu 
reklamieren.  

 
8. Nimmt der Kunde die vertragsmäßig bereitgestellte 

Ware zum vertraglich vereinbarten Zeitpunkt nicht an, 
sind wir berechtigt vollständige Zahlung zu verlangen 
und die Einlagerung der Ware und allfällige 
Neuzustellung auf Kosten und Gefahr des Kunden 
vorzunehmen. Das Vorliegen lediglich unwesentlicher 
Mängel berechtigt den Kunden nicht zur 
Verweigerung der Übernahme.  

 
V. Gewährleistung 

 
1. Der Kunde hat bei sonstigem Anspruchsverlust jede 

(Teil-)Lieferung unverzüglich, jedenfalls aber vor 
Einbau oder Weiterverarbeitung auf sichtbare 
Mängel zu überprüfen und festgestellte Mängel 
schriftlich in detaillierter Weise ebenso unverzüglich, 
spätestens binnen 7 Tagen, zu rügen. Auf die 
Einrede der mangelnden Rüge können wir uns im 
Streitfall auch dann berufen, wenn wir sie 
vorprozessual nicht erhoben haben. 
 

2. Verdeckte Mängel sind bei sonstigem 
Anspruchsverlust unverzüglich nach ihrer 
Entdeckung spätestens binnen 7 Tagen zu rügen, 
sofern die Rüge innerhalb der Gewährleistungsfrist 
erfolgt. 
 

3. Im Fall der Gewährleistung haben wir die 
Möglichkeit Gewährleistungsansprüche nach 
unserer Wahl durch Verbesserung, Austausch oder 
Preisminderung erfüllen. Der Kunde verzichtet auf 
die Wandlung des Vertrages. Die Verbesserung 
erfolgt nach unserer Wahl am Lieferort oder an 
unserem Firmensitz. 
 

4. Schadenersatzansprüche aus Sach- und 
Vermögensschäden uns gegenüber sind 
ausgeschlossen, sofern uns nicht grobe 
Fahrlässigkeit oder Vorsatz trifft. Die Höhe der 
Schadenersatzansprüche ist mit dem Wert der 
gelieferten Ware (Teilware) beschränkt. Die Haftung 
für reine Vermögensschäden (z.B. Aufwand für die 
Beaufsichtigung von Montage- oder 
Gewährleistungsarbeiten) wird ausgeschlossen. 
 

5. Die Regelung in V.4. gilt auch für sämtliche 
vorvertraglichen Schutzpflichten unsererseits, etwa 
Warn- oder Aufklärungspflichten. 
 

6. Die Gewährleistungsfrist beträgt, soweit in unserem 
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Angebot keine weitergehenden Zusagen enthalten 
sind, 6 Monate ab Lieferung und beginnt mit dem 
Tag der Anlieferung unserer Produkte an der 
vereinbarten Lieferadresse. Die Geltung von § 924 
Satz 2 ABGB wird ausgeschlossen. 
Ersatzlieferungen oder Mängelbehebungen 
verlängern, hemmen oder unterbrechen die 
Gewährleistungsfrist nicht. Rückgriffsansprüche 
nach § 933b ABGB gegen uns sind ausgeschlossen. 
Die Geltendmachung von Mängeln berechtigt den 
Besteller nicht zur Einrede des nicht erfüllten 
Vertrages und zur Änderung von 
Zahlungsbedingungen. 

 
7. Geringfügige Abweichungen, insbesondere 

hinsichtlich der Oberfläche (Punktbildung), 
Oberflächenbeschaffenheit und der Farbtöne der 
Konstruktion gelten im Rahmen der handelsüblichen 
Toleranzen nicht als Mangel und berechtigen den 
Kunden nicht zur Geltendmachung von 
Gewährleistungsansprüchen. Störungen und 
Defekte aufgrund mangelhafter und/oder instabiler 
Vorleistungen, insbesondere Energieversorgungen, 
Netzwerke, etc. sind von Gewährleistungs- und/oder 
Schadenersatzansprüchen gänzlich ausgeschlossen. 
Eine Warnpflicht gilt für uns als ausdrücklich 
ausgeschlossen. Die Gewährleistung erlischt bei 
nicht unseren Verarbeitungsrichtlinien 
entsprechenden Änderungen und/oder Arbeiten an 
dem Kaufgegenstand durch den Kunden oder Dritte 
gänzlich. Die Gewährleistung bezieht sich nicht auf 
 

a) alle im Zusammenhang mit der 
Mängelbehebung entstehenden Nebenkosten 
(wie z.B. für Ein- und Ausbau, Transport des 
reparierten bzw. neuen Produktes, Entsorgung, 
Fahrt und Wegzeit, Hebevorrichtungen, 
Gerüste) diese Kosten gehen zu Lasten des 
Kunden. 

b) Elektrische Komponenten und Produkte die GS-Tech 
GmbH als Handelsware vertreibt. 

c) Einstellungen bzw. Parametrierungen an 
Anlagen, die sich aufgrund von Verschleiß, 
Ermüdung oder Verschmutzung verändern. 

d) allfällige notwendige Dienstleistungen wie neuerliche 
Inbetriebnahme, Software und Updates. 

 
8. Bei (Bau)Plänen, Berechnungen, behördlichen 

Bewilligungen und ähnlichen Unterlagen, die 
uns vom Kunden oder von Personen, die vom 
Kunden beauftragt wurden oder in sonstiger 
Weise für ihn tätig werden, zur Verfügung 
gestellt werden besteht unsererseits keine 
Verpflichtung auf Überprüfung im Hinblick auf 
deren richtige und fachgerechte Berechnung, 
Erstellung und Ausführung, noch treffen uns 
diesbezügliche Warnpflichten. 
 

9. Soweit wir nicht ausdrücklich auch zur 
Erwirkung der für das jeweilige Werk 
erforderlichen behördlichen Bewilligungen 

beauftragt werden, die über den in Punkt III.6. 
genannten Bereich hinausgehen, sind die 
gesetzlichen und behördlichen 
Voraussetzungen des jeweiligen Auftrages 
unsererseits nicht näher zu überprüfen und 
sind wir berechtigt, von deren Erfüllung und 
Einhaltung auszugehen. 

 
VI. Zahlungsbedingungen 

 
1. Unsere Rechnungen sind mangels anderer 

Vereinbarung zur sofortigen Zahlung ohne 
jeden Abzug nach Übernahme gem. Punkt 
IV.7. und IV.8. fällig. Zahlungsanweisungen, 
Schecks und Wechsel werden unter 
Berechnung aller damit verbundenen Spesen 
nur bei gesonderter Vereinbarung, jedenfalls 
aber nur zahlungshalber entgegengenommen.  

 
2. Die Zurückhaltung von Zahlungen wegen 

Gewährleistungsansprüchen oder Aufrechnung 
mit Gegenforderungen durch Kunden wegen 
bzw. mit nicht ausdrücklich von uns 
anerkannten oder gerichtlich festgestellten 
Gegenforderungen wird ausgeschlossen. 

 
3. Wir sind auch ohne ausdrückliche 

Vereinbarung berechtigt, bereits vor der 
Ausführung Teilrechnungen im Umfang von bis 
zu 80 % der vereinbarten bzw. zu erwartenden 
Kosten zu legen. Darüber hinaus sind wir ab 
dem Beginn der Ausführung berechtigt, für 
erbrachte Arbeitsleistungen und eingesetztes 
Material wöchentlich Teilrechnungen zu legen, 
wobei sich die Höhe dieser Teilrechnung bei 
Pauschalpreisvereinbarungen nach dem 
Verhältnis des jeweils bereits entstandenen 
Aufwandes zum Gesamtpreis richtet, 
ansonsten nach den tatsächlich angefallenen 
Materialkosten und Regiestunden. 
Teilzahlungen sind zur sofortigen Zahlung 
fällig. 

 
4. Im Fall des Zahlungsverzuges, einer 

vereinbarten oder tatsächlich gewährten 
Stundung werden Verzugszinsen im Ausmaß 
von 10 % p.a. sowie Mahngebühren in Höhe 
von € 15,00 je Mahnung vereinbart. Überdies 
sind uns diesfalls sämtliche zur 
zweckentsprechenden Rechtsverfolgung 
erforderlichen, in einem angemessenen 
Verhältnis zur offenen Forderung stehenden 
Mahn- und Anwaltskosten zu ersetzen 

 
5. Eingehende Zahlungen werden zunächst auf 

entstandene Kosten für die 
Einbringlichmachung ausständiger Zahlungen 
(Mahn- und Inkassospesen, Rechtsanwalts- 
und Gerichtskosten) angerechnet, hernach auf 
Zinsen und schließlich auf offenes Kapital. 
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6. Ist der Kunde mit einer fälligen Zahlung länger 
als eine Woche in Verzug, so sind wir bis zum 
Eingang der fälligen Zahlung/en von sämtlichen 
wie immer gearteten Verpflichtungen befreit. 
Leistet der Kunde eine vereinbarte Anzahlung 
nicht innerhalb von 7 Tagen ab 
Vertragsunterfertigung oder dem gesondert 
vereinbarten Zahlungstermin, sind wir 
berechtigt, mit sofortiger Wirkung vom Vertrag 
zurückzutreten. Schadenersatzansprüche des 
Kunden sind daraus ausdrücklich 
ausgeschlossen, hingegen sind wir berechtigt, 
in diesem Fall eine verschuldensunabhängige 
und dem richterlichen Mäßigungsrecht nicht 
unterliegende Konventionalstrafe im Ausmaß 
von 10 % der vereinbarten 
Bruttoauftragssumme zu verlangen. 

  
VII. Eigentumsvorbehalt 

 
1. Die gelieferte Ware bzw. das gelieferte Werk 

bleibt bis zur vollständigen Bezahlung des 
Kaufpreises (Werklohnes) einschließlich 
sämtlicher Nebenkosten in unserem Eigentum. 
Bei Weiterveräußerung der Ware ist die 
Forderung daraus an uns abgetreten. 
 

2. Im Falle der Geltendmachung unseres 
Eigentumsvorbehalts ermächtigt uns der 
Besteller schon jetzt, den Besitz unserer Ware 
ohne gerichtliche Hilfe zu entziehen und 
gewährt uns zu diesem Zweck jederzeitigen 
freien Zutritt zu unserer Ware. 
 

3. Der Kunde hat die Pflicht, während der Dauer 
des Eigentumsvorbehaltes die Ware in 
ordnungsgemäßem Zustand zu halten und uns 
von allfälligen exekutiven Maßnahmen 
unverzüglich zu informieren. 
 

4. Der Kunde darf die unter Eigentumsvorbehalt 
gelieferte Ware nur im ordnungsgemäßen 
Geschäftsverkehr und solange er uns 
gegenüber nicht in Zahlungsverzug ist, 
veräußern. Dabei ist er verpflichtet, seinerseits 
Eigentumsvorbehalt mit dem Drittkäufer zu 
vereinbaren und tritt diesen schon jetzt an uns 
ab. Die durch den Weiterverkauf der Ware 
entstehende Forderung gegen Dritte werden 
vom Besteller schon jetzt mit allen 
Nebenabreden bis zur Höhe der uns 
zustehenden Kaufpreisforderung samt Zinsen 
und Kosten zahlungshalber an uns abgetreten, 
wobei wir berechtigt sind, die Abtretung der 
Forderung offenzulegen. 

 
VIII. Lizenz 

 
Sämtliche Immaterialgüterrechte welcher Art 
immer, insbesondere Urheberrechte, Patent-
rechte, Markenrechte, etc. verbleiben bei uns. 

IX. Sonstige Bestimmungen 
 

1. Der Kunde verpflichtet sich, die ihn treffenden 
einschlägigen gesetzlichen Bestimmungen im 
Zusammenhang mit dem gegenständlichen 
Auftrag, insbesondere die relevanten 
baurechtlichen Vorschriften und die 
Regelungen des Bauarbeitenkoordinations-
gesetzes zu erfüllen und uns insoweit schad- 
und klaglos zu halten. 

2. Änderungen und Ergänzungen dieses 
Vertrages bedürften vorbehaltlich der Regelung 
des Punktes III.3. der Schriftform. Dies gilt 
auch für ein Abgehen von diesem 
Formerfordernis. Mündliche Nebenabreden 
wurden nicht getroffen und gelten mit dem 
Abschluss des Vertrages einvernehmlich als 
abgedungen. 

3. Zwingende gesetzliche Bestimmungen gehen 
der Gültigkeit dieser Geschäftsbedingungen 
vor. Rechtsunwirksame Bestimmungen 
berühren die Wirksamkeit der übrigen 
Bedingungen nicht.  Rechtsunwirksame 
Bestimmungen sind durch die Vereinbarung 
neuer, der rechtsunwirksamen Bestimmung 
wirtschaftlich möglichst ähnlichen 
rechtswirksamen Bestimmungen zu ersetzen. 

4. Für alle wie immer gearteten Streitigkeiten aus 
diesem Vertrag oder über seine Gültigkeit wird 
die ausschließliche Zuständigkeit des sachlich 
in Betracht kommenden Gerichtes der Stadt 
Ried im Innkreis vereinbart. Auf dieses 
Vertragsverhältnis ist ausschließlich 
österreichisches Recht ohne die 
Verweisungsnormen des internationalen 
Privatrechtes anzuwenden. Die Anwendung 
des UN-Kaufrechtes ist ausdrücklich 
ausgeschlossen. 

5. Die Vertragsparteien verpflichten sich zur 
zeitlich unbefristeten Geheimhaltung von 
Geschäfts- und Betriebsgeheimnissen. Im Falle 
eines Verstoßes des Kunden bzw. diesem 
zuzurechnender Personen verpflichtet sich der 
Kunde, eine verschuldensunabhängige und 
dem richterlichen Mäßigungsrecht nicht 
unterliegende Konventionalstrafe in Höhe von 
20 % der Bruttoauftragssumme zu bezahlen. 

6. Die Rechte und Pflichten aus dieser 
Vereinbarung gehen auf die jeweiligen 
Rechtsnachfolger über bzw. verpflichten sich 
die Parteien zur rechtswirksamen Übertragung  
 von Rechten und Pflichten aus dieser 
Vereinbarung auf Rechtsnachfolger. 
 
 
.. 
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